
MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des 
Opferentschädigungsgesetz 

Fragebogen an die Versorgungsbehörden der Landratsämter in Baden-Württemberg 

Landratsamt: Alb-Donau-Kreis 

1. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Mobbings gestellt? 

 ja    nein 

2. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl:       

3. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schädigung 

aufgrund einer Straftat nach § 238 StGB (Nachstellung) gestellt? 

 ja    nein 

4. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl:       

5. Würden Sie es aus opferentschädigungsrechtlicher Sicht befürworten, dass Mobbing und 

Stalking bzw. Straftaten nach § 238 StGB vergleichbar dem § 1 Abs. 2 OEG einem 

tätlichen Angriff gleichgestellt werden? 

 ja    nein 
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MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Berucksichtigung des

Opjerentschadigungsgesetz

Fragebogen an die Versorgungsbehorden der Landratsamter in Baden- Wiirttemberg

Landratsamt: Biberach

1. Wurden bei Ihrer Behorde seit dem Jahr 2005 Antrage auf Gewahrung von Leistungen

nach dem Opferentschadigungsgesetz wegen Mobbings gestellt?

D nein

2. Sofem hierflir Antrage gestellt wurden, urn welche Anzahl an Antragen handelt es sich

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehorde? (Au]3erst hilfreieh ware es, wenn Sie die

Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben konnten. 1st dies aus verwaltungsteehnisehen Grunden nieht

moglieh, genugt aueh eine Angabe fur aile Jahre zusammen.)

Anzahl 2005: 1

Anzahl 2006: 0

Anzahl2007: 0

Anzahl2008: 0

Anzahl2009: 0

Gesamtzahl: 1

3. Wurden bei Ihrer Behorde seit dem Jahr 2005 Antrage auf Gewahrung von Leistungen

nach dem Opferentschadigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schadigung

aufgrund einer Straftat nach S 238 StGB (Nachstellung) gestellt?

nem

4. Sofem hierflir Antrage gestellt wurden, urn welche Anzahl an Antragen handelt es sich

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehorde? (Au]3erst hilfreieh ware es, wenn Sie die

Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben konnten. 1st dies aus verwaltungsteehnisehen Grunden nieht

moglieh, genugt aueh eine Angabe fur aile Jahre zusammen.)

Anzahl 2005: 0

Anzahl 2006: 0

Anzahl2007: 0

Anzahl2008: 0

Anzahl 2009: 0

Gesamtzahl: 0

5. Wurden Sie es aus opferentschadigungsrechtlicher Sicht beflirworten, dass Mobbing und

Stalking bzw. Straftaten nach S 238 StGB vergleichbar dem SlAbs. 2 OEG einem

tatlichen Angriff gleic?gestellt werden?

nem



MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des 
Opferentschädigungsgesetz 

Fragebogen an die Versorgungsbehörden der Landratsämter in Baden-Württemberg 

Landratsamt: Böblingen (Kooperation mit LRA Esslingen und LRA Rems-Murr-Kreis 

1. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Mobbings gestellt? 

 ja    nein 

2. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005: 1   Anzahl 2008: 0 

Anzahl 2006: 1   Anzahl 2009: 0 

Anzahl 2007: 0   Gesamtzahl: 2 

3. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schädigung 

aufgrund einer Straftat nach § 238 StGB (Nachstellung) gestellt? 

 ja    nein 

4. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005: 3   Anzahl 2008: 0 

Anzahl 2006: 3   Anzahl 2009: 0 

Anzahl 2007: 0   Gesamtzahl: 6 

5. Würden Sie es aus opferentschädigungsrechtlicher Sicht befürworten, dass Mobbing und 

Stalking bzw. Straftaten nach § 238 StGB vergleichbar dem § 1 Abs. 2 OEG einem 

tätlichen Angriff gleichgestellt werden? 

 ja    nein 
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MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Beriicksichtigung des

Opjerentschiidigungsgesetz

Fragebogen an die Versorgungsbehorden der Landratsamter in Baden- Wiirttemberg

1. Wurden bei Ihrer Behorde seit dem Jahr 2005 Antrage auf Gewahrung von Leistungen

naeh dem Opferentsehadigungsgesetz wegen Mobbings gestellt?

~ ja o nem

2. Sofem hierfiir Antrage gestellt wurden, urn welehe Anzahl an Antragen handelt es sieh

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehorde? (Aufterst hi/freieh ware es, wenn Sie die

Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben k6nnten. 1st dies aus verwaltungsteehnisehen Griinden nieht

moglieh, genugt aueh eine Angabe fiir aile Jahre zusammen.)

Anzahl 2005:

Anzahl 2006:

Anzahl 2007:

Anzahl2008:

Anzahl 2009:

Gesamtzahl: A

3. Wurden bei Ihrer Behorde seit dem Jahr 2005 Antrage auf Gewahrung von Leistungen

naeh dem Opferentsehadigungsgesetz wegen Sialkings bzw. wegen einer Sehadigung

aufgrund einer Straftat nach ~ 238 StGB (Nachstellung) gestellt?

nem

4. Sofem hierfiir Antrage gestellt wurden, urn welehe Anzahl an Antragen handelt es sieh

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehorde? (Aufterst hi/freieh ware es, wenn Sie die

Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben konnten. 1st dies aus verwaltungsteehnisehen Griinden nieht

moglieh, genugt aueh eine Angabe fur aile Jahre zusammen.)

Anzahl2005:

Anzahl 2006:

Anzahl2007:

Anzahl2008:

Anzahl 2009:

Gesamtzahl:

5. Wiirden Sie es aus opferentsehadigungsreehtlieher Sicht befiirworten, dass Mobbing und

Stalking bzw. Straftaten naeh ~ 238 StGB vergleiehbar dem ~ 1 Abs.2 OEG einem

tatliehen Angriff gleiehgestellt werden?

o Ja 0 nein
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MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des 
Opferentschädigungsgesetz 

Fragebogen an die Versorgungsbehörden der Landratsämter in Baden-Württemberg 

Landratsamt: Breisgau-Hochschwarzwald 

1. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Mobbings gestellt? 

 ja    nein 

2. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl:       

3. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schädigung 

aufgrund einer Straftat nach § 238 StGB (Nachstellung) gestellt? 

 ja    nein 

4. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl: 2 

5. Würden Sie es aus opferentschädigungsrechtlicher Sicht befürworten, dass Mobbing und 

Stalking bzw. Straftaten nach § 238 StGB vergleichbar dem § 1 Abs. 2 OEG einem 

tätlichen Angriff gleichgestellt werden? 

 ja    nein 



MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des 
Opferentschädigungsgesetz 

Fragebogen an die Versorgungsbehörden der Landratsämter in Baden-Württemberg 

Landratsamt: Emmendingen 

1. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Mobbings gestellt? 

 ja    nein 

2. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl:       

3. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schädigung 

aufgrund einer Straftat nach § 238 StGB (Nachstellung) gestellt? 

 ja    nein 

4. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006: 1   Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl:       

5. Würden Sie es aus opferentschädigungsrechtlicher Sicht befürworten, dass Mobbing und 

Stalking bzw. Straftaten nach § 238 StGB vergleichbar dem § 1 Abs. 2 OEG einem 

tätlichen Angriff gleichgestellt werden? 

 ja    nein 
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MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Berocksichtigung des

Opjerentschiidigungsgesetz

Fragebogen an die Versorgungsbehorden der Landratsimter in Baden-Wiirttemberg

1. Wurden bei Ihrer Behorde seit dem Jahr 2005 Antdige auf Gewahrung von Leistungen

nach dem Opferentschadigungsgesetz wegen Mobbings gestellt?

~ nein

2. Sofern hierfiir Antrage gestellt wurden, urn welche Anzahl an Antragen handelt es sich

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehorde? (AufJerst hilfreich ware es, wenn Sie die

Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben wnnten. 1st dies aus verwaltungstechnischen Griinden nicht

moglich, geniigt ouch eine Angabe flir aile Jahre zusammen.)

Anzahl 2005:

Anzahl 2006:

Anzahl 2007:

Anzahl2008:

Anzahl2009:

Gesamtzahl:

3. Wurden bei Ihrer Behorde seit dem Jahr 2005 Antriige auf Gewahrung von Leistungen

nach dem Opferentschadigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schadigung

aufgrund einer Straftat nach ~ 238 StGB (Nachstellung) gestellt?

~ ja D nem

4. Sofern hierfiir Antrage gestellt wurden, urn welche Anzahl an Antriigen handelt es sich

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehorde? (Au,Perst hilfreich ware es, wenn Sie die

Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben konnten. 1st dies aus verwaltungstechnischen Griinden nicht

moglich, geniigt auch eine Angabe flir aile Jahre zusammen.)

Anzahl2005:

Anzahl2006:

Anzahl2007:

Anzahl 2008:

Anzahl2009:

Gesamtzahl: A

5. Willden Sie es aus opferentschadigungsrechtlicher Sicht befiirworten, dass Mobbing und

Stalking bzw. 8traftaten nach ~ 238 8tGB vergleichbar dem ~ 1 Abs. 2 OEG einem

tatlichen Angriff gleichgestellt werden?

nem



MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des 
Opferentschädigungsgesetz 

Fragebogen an die Versorgungsbehörden der Landratsämter in Baden-Württemberg 

Landratsamt:  Heidenheim / 17.05.2010 

1. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Mobbings gestellt? 

 ja    nein 

2. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008: 2 

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl: 2 

3. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schädigung 

aufgrund einer Straftat nach § 238 StGB (Nachstellung) gestellt? 

 ja    nein 

4. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl:       

5. Würden Sie es aus opferentschädigungsrechtlicher Sicht befürworten, dass Mobbing und 

Stalking bzw. Straftaten nach § 238 StGB vergleichbar dem § 1 Abs. 2 OEG einem 

tätlichen Angriff gleichgestellt werden? 

 ja    nein 



MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des 
Opferentschädigungsgesetz 

Fragebogen an die Versorgungsbehörden der Landratsämter in Baden-Württemberg 

Landratsamt: Heilbronn 

1. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Mobbings gestellt? 

 ja    nein 

2. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl:       

3. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schädigung 

aufgrund einer Straftat nach § 238 StGB (Nachstellung) gestellt? 

 ja    nein 

4. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl:       

5. Würden Sie es aus opferentschädigungsrechtlicher Sicht befürworten, dass Mobbing und 

Stalking bzw. Straftaten nach § 238 StGB vergleichbar dem § 1 Abs. 2 OEG einem 

tätlichen Angriff gleichgestellt werden? 

 ja    nein 



MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des 
Opferentschädigungsgesetz 

Fragebogen an die Versorgungsbehörden der Landratsämter in Baden-Württemberg 

Landratsamt: Hohenlohekreis 

1. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Mobbings gestellt? 

 ja    nein 

2. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005: 0   Anzahl 2008: 0 

Anzahl 2006: 0   Anzahl 2009: 0 

Anzahl 2007: 0   Gesamtzahl: 0 

3. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schädigung 

aufgrund einer Straftat nach § 238 StGB (Nachstellung) gestellt? 

 ja    nein 

4. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005: 0   Anzahl 2008: 0 

Anzahl 2006: 0   Anzahl 2009: 0 

Anzahl 2007: 0   Gesamtzahl: 0 

5. Würden Sie es aus opferentschädigungsrechtlicher Sicht befürworten, dass Mobbing und 

Stalking bzw. Straftaten nach § 238 StGB vergleichbar dem § 1 Abs. 2 OEG einem 

tätlichen Angriff gleichgestellt werden? 

 ja    nein 
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MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Beriicksichtigung des

Opjerentschadigungsgesetz

Fragebogen an die Versorgungsbehorden der Landratsamter in Baden-Wiirttemberg

Landratsamt: K;o"",-~~

1. Wurden bei Ihrer Behorde seit dem Jahr 2005 Antrage auf Gewahrung von Leistungen

naeh dem Opferentsehadigungsgesetz wegen Mobbings gestellt?

D nein

2. Sofem hierfiir Antrage gestellt wurden, urn welehe Anzahl an Antragen handelt es sieh

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehorde? (A"uj3ersthi/freich ware es, wenn 8ie die

Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben k(Jiznten.1st dies-ausverwaltungstechnischen Griinden nicht

moglich, genugt auch eine Angabe fir aile Jahre zusammen.)

Anzahl2005:

Anzahl2006:

Anzah! 2007:

Anzahl 2008: A
Anzahl 2009:

Gesamtzahl: -1

3. Wurden bei Ihrer Behorde seit dem Jahr 2005 Antrage auf Gewahrung von Leistungen

naeh dem Opferentsehadigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Sehadigung

aufgrund einer Straftat naeh ~ 238 StGB (Naehstellung) gestellt?

D nem

4. Sofem hierfiir Antrage gestellt wurden, urn welehe Anzahl an Antragen handelt es sieh

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehorde? (A"uj3ersthi/freich ware es, wenn 8ie die

Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben kOnnten. 1st dies aus verwaltungstechnischen Griinden nicht

moglich, geniigt auch eine Angabe fir aile Jahre zusammen.)

Anzah! 2005:

Anzahl2006:

Anzah! 2007:

Anzahl2008:

Anzahl2009: -1
Gesamtzahl: ~

5. Willden Sie es aus opferentsehadigungsreehtlieher Sieht befiirworten, dass Mobbing und

Stalking bzw. Straftaten naeh ~ 238 StGB vergleichbar dem ~ 1 Abs. 2 OEG einem

tatliehen Angriff gleiehgestellt werden?

~. ja D nem



MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des 
Opferentschädigungsgesetz 

Fragebogen an die Versorgungsbehörden der Landratsämter in Baden-Württemberg 

Landratsamt: Lörrach 

1. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Mobbings gestellt? 

 ja    nein 

2. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005: -   Anzahl 2008: 1 

Anzahl 2006: -   Anzahl 2009: - 

Anzahl 2007: -   Gesamtzahl: 1 

3. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schädigung 

aufgrund einer Straftat nach § 238 StGB (Nachstellung) gestellt? 

 ja    nein 

4. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005: -   Anzahl 2008: - 

Anzahl 2006: 1   Anzahl 2009: - 

Anzahl 2007: -   Gesamtzahl: 1 

5. Würden Sie es aus opferentschädigungsrechtlicher Sicht befürworten, dass Mobbing und 

Stalking bzw. Straftaten nach § 238 StGB vergleichbar dem § 1 Abs. 2 OEG einem 

tätlichen Angriff gleichgestellt werden? 

 ja    nein 
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MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des 
Opferentschädigungsgesetz 

Fragebogen an die Versorgungsbehörden der Landratsämter in Baden-Württemberg 

Landratsamt: Ludwigsburg 

1. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Mobbings gestellt? 

 ja    nein 

2. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl:       

3. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schädigung 

aufgrund einer Straftat nach § 238 StGB (Nachstellung) gestellt? 

 ja    nein 

4. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl:       

5. Würden Sie es aus opferentschädigungsrechtlicher Sicht befürworten, dass Mobbing und 

Stalking bzw. Straftaten nach § 238 StGB vergleichbar dem § 1 Abs. 2 OEG einem 

tätlichen Angriff gleichgestellt werden? 

 ja    nein 



MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des 
Opferentschädigungsgesetz 

Fragebogen an die Versorgungsbehörden der Landratsämter in Baden-Württemberg 

Landratsamt: Main-TauberKreis 

1. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Mobbings gestellt? 

 ja    nein 

2. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl:       

3. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schädigung 

aufgrund einer Straftat nach § 238 StGB (Nachstellung) gestellt? 

 ja    nein 

4. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl:       

5. Würden Sie es aus opferentschädigungsrechtlicher Sicht befürworten, dass Mobbing und 

Stalking bzw. Straftaten nach § 238 StGB vergleichbar dem § 1 Abs. 2 OEG einem 

tätlichen Angriff gleichgestellt werden? 

 ja    nein 



MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des 
Opferentschädigungsgesetz 

Fragebogen an die Versorgungsbehörden der Landratsämter in Baden-Württemberg 

Landratsamt: Neckar-Odenwald-Kreis 

1. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Mobbings gestellt? 

 ja    nein 

2. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl:       

3. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schädigung 

aufgrund einer Straftat nach § 238 StGB (Nachstellung) gestellt? 

 ja    nein 

4. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008: 1 

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl: 1 

5. Würden Sie es aus opferentschädigungsrechtlicher Sicht befürworten, dass Mobbing und 

Stalking bzw. Straftaten nach § 238 StGB vergleichbar dem § 1 Abs. 2 OEG einem 

tätlichen Angriff gleichgestellt werden? 

 ja    nein 
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MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des 
Opferentschädigungsgesetz 

Fragebogen an die Versorgungsbehörden der Landratsämter in Baden-Württemberg 

Landratsamt: Ostalbkreis 

1. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Mobbings gestellt? 

 ja    nein 

2. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl:       

3. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schädigung 

aufgrund einer Straftat nach § 238 StGB (Nachstellung) gestellt? 

 ja    nein 

4. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008: 1 

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007: 1   Gesamtzahl: 2 

5. Würden Sie es aus opferentschädigungsrechtlicher Sicht befürworten, dass Mobbing und 

Stalking bzw. Straftaten nach § 238 StGB vergleichbar dem § 1 Abs. 2 OEG einem 

tätlichen Angriff gleichgestellt werden? 

 ja    nein 



Landratsamt Rastatt .

Sozi alamt - Versorgungsamt-
Am Schlossplatz 5, 76437 Rastalt

MOBBING UND STALKING

1 Z JUlI 2010
Hochschule fOr iiffentliche

Verwaltung und Finanzen

Ludwigsburg

University of Applied Sciences

Eine Untersuchung unter besonderer Beriicksichtigung des

Opferentschiidigungsgesetz

Fragebogen an die Versorgungsbehorden der Landratsamter in Baden- Wiirttemberg

Landratsamt: Rastatt

1. Wurden bei Ihrer Behorde seit dem Jahr 2005 Antrage auf Gewahrung von Leistungen

nach dem Opferentschadigungsgesetz wegen Mobbings gestellt?

o Ja ~ nein

2. Sofern hierfiir Antrage gestellt wurden, urn welche Anzahl an Antragen handelt es sich

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehorde? (AujJerst hilfreich ware es, wenn Sie die

Antragszah/en pro Ka/enderjahr angeben konnten. 1st dies aus verwa/tungstechnischen GrUnden nicht

mog/ich, genugt auch eine Angabe jUr aUe Jahre zusammen.)

Anzahl2005:

Anzahl 2006:

Anzahl 2007:

Anzahl2008:

Anzahl 2009:

Gesamtzah1:

3. Wurden bei Ihrer Behorde seit dem Jahr 2005 Antrage auf Gewahrung von Leistungen

nach dem Opferentschadigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schadigung

aufgrund einer Straftat nach ~ 238 StGB (Nachstellung) gestellt?

~ja o nem

4. Sofern hierfiir Antrage gestellt wurden, urn welche Anzahl an Antragen handelt es sich

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehorde? (AujJerst hilfreich ware es, wenn Sie die

Antragszah/en pro Ka/enderjahr angeben konnten. 1st dies aus verwa/tungstechnischen GrUnden nicht

mog/ich, genugt auch eine Angabe fur aUe Jahre zusammen.)

Anzahl 2005:

Anzahl 2006:

Anzahl 2007:

Anzahl2008:

Anzahl 2009:

Gesamtzahl:

5. Wiirden Sie es aus opferentschadigungsrechtlicher Sicht befiirworten, dass Mobbing und

Stalking bzw. Straftaten nach ~ 238 StGB vergleichbar dem ~ 1 Abs. 2 OEG einem

tatlichen Angriff gleichgestellt werden?

~ja D ncin



MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des 
Opferentschädigungsgesetz 

Fragebogen an die Versorgungsbehörden der Landratsämter in Baden-Württemberg 

Landratsamt: Ravensburg, Eingliederungs- und Versorgungsamt 

1. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Mobbings gestellt? 

 ja    nein 

2. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl: ca. 5 

3. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schädigung 

aufgrund einer Straftat nach § 238 StGB (Nachstellung) gestellt? 

 ja    nein 

4. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006:         Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl: ca. 5 

5. Würden Sie es aus opferentschädigungsrechtlicher Sicht befürworten, dass Mobbing und 

Stalking bzw. Straftaten nach § 238 StGB vergleichbar dem § 1 Abs. 2 OEG einem 

tätlichen Angriff gleichgestellt werden? 

 ja    nein 



Hochschule fur tiffentliche
Verwaltung und Finanzen

ludwigsburg

University of Applied Sciences

MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Beriicksichtigung des

Opjerentschadigungsgesetz

Fragebogen an die Versorgungsbehorden der Landratsimter in Baden-Wiirttemberg

Landratsamt: \t~-~~-~

1. Wurden bei Ihrer Behorde seit dem Jahr 2005 Antriige auf Gewahrung von Leistungen

nach dem Opferentsehadigungsgesetz wegen Mobbings gestellt?

g ja D nein

2. Sofem hierfiir Antrage gestellt wurden, urn welehe Anzahl an Antragen handelt es sieh

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehorde? (Auj3erst hilfreich ware es. wenn Sie die

Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben konnten. 1st dies aus verwaltungstechnischen GrUnden nicht

moglich, geniigt auch eine Angabe fUr aile Jahre zusammen.)

Anzahl 2005:

Anzahl2006:

Anzahl 2007:

Anzahl2008:

Anzahl 2009:

Gesamtzahl: 3

3. Wurden bei Ihrer Behorde seit dem Jahr 2005 Antrage auf Gewahrung von Leistungen

naeh dem Opferentsehadigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Sehadigung

aufgrund einer Straftat nach ~ 238 StGB (Nachstellung) gestellt?

jg ja D nein

4. Sofem hierfiir Antrage gestellt wurden, urn welehe Anzahl an Antriigen handelt es sieh

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehorde? (Auj3erst hilfreich ware es, wenn Sie die

Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben konnten. 1st dies aus verwaltungstechnischen GrUnden nicht

moglich, geniigt auch eine Angabe fur aile Jahre zusammen.)

Anzahl2005:

Anzahl 2006:

Anzahl2007:

Anzahl2008:

Anzahl 2009:

Gesamtzahl: ;-

5. Wiirden Sie es aus opferentsehadigungsreehtlieher Sieht betUrworten, dass Mobbing und

Stalking bzw. Straftaten naeh ~ 238 StGB vergleiehbar dem ~ 1 Abs. 2 OEG einem

tatliehen Angriff gleiehgestellt werden?

D ja nein



���� ����������	
���������
������������

��� �����������������

����	� ���������������������
������������


	��	� ������������������	������ �		����!���"����������#$%

������ &'�()�*(&(�&&+,)+-.

����������	�
��������������

����������������������
���

����������
�	��
�����������������������
���� ��
�����!!���"#�������������	�
�������
��������������	�

����������
���������
��������
���
�������	��
���
�����

$���

%�������"�����&
������'
��(��������
�����
������
��)&�(�)!����
�*������&����������
&
����������
��"�
�


�����(�!�����'&�����&
������'
��(����	�������" +�����������
�����,�!�����"�
��"����!&
��
����'&�����&
�

����-'�����./'0��
�����	���1(��!�����
��������	���2���3"�/�'
��(��
��!!��
�����
�����
�������������!����


4���/�&
��'�	�����&���
����
�����,�!����

"�����&
����(5�������������6���
���
���'
�����)��!����&������!��
����������78�		�
�7���
�1(��!��������
�

�������
���
�����
�
��������	��
�&�)&����
�

��

$���

����� ����������!��
�����&
����9������������
�'&�����&
��
�� ������������&����&�������	����6������!!��


'
��(�����
�!�"���#"
����
�
���
����
�
��������	��)&�

��

 ��	��������
��(!!�
������
����
�0�:!�;���:�<���������*��
0�����	�!�����!�����������	�����
���+��!)��!���


"�
)�!����
���������������8�		�
�/�&
�����!0�
������0�
������0��������������������������������
���
�������������


0�&��!�����!����
�4&���
&
���������&
��������,�&
��
�)&����!��
�������3"���������)��
����(����
��


"����
����
��&�����
��
������
�����
���"�������
�	�����
�	�������
��=����
�
0����������)&���!�

����
&
��
��&����

�
���������	�
��3"�/'
�:�����������0��

��

������������
�
������������
��
�'&�����&
��
�����������������!��
�)&���	�
�&
��	���&������
�
�0��
��0�
0������


'
��	�
�����
�)&�0,

�
�

����������&��&�&
������%����!����	������
�����������
�
����!�"���!��

8������&
�!����
����5�


$���

�=��	��

>�
��������#������!

����
���� ��
�����!!���"#

/�+������&
�����/

3!�������?

�@?�@�#������!

A�!���
B����������2��/��22�6?�

=C/��;B����������2��/��22�?6?�

��!��B�1���

�:��	��D!�
�0����/�������!���

����!�
�0����/�������!���

 �����"/8��!�0,

���������&!�����&
�E����������!�����������)����
�������
�
��
���!��
����

�����
�����������������

'����������
�������������"/8��!������!��������!��
���	�
���
�������
�����	��������������
�'	��
����&
�����
�����
����

������8��!�� ���&
��!�&	���*�:����
�����������&
	��&������������	���������8��!�����
���������������



Hochschule fUr offentliche

Verwaltung und Finanzen

ludwigsburg

University of Applied Sciences

MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Beriicksichtigung des

Opjerentschiidigungsgesetz

Fragebogen an die Versorgungsbehorden der Landratsamter in Baden-Wiirttemberg

Landratsamt:

1. Wurden bei Ihrer Behorde seit dem Jahr 2005 Antriige auf Gewahrung von Leistungen

naeh dem Opferentschadigungsgesetz wegen Mobbings gestellt?

o nem

2. Sofem hierfiir Antriige gestellt wurden, urn welche Anzahl an Antragen handelt es sich

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehorde? (Auj3erst hilfreieh ware es, wenn Sie die

Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben IWnnten. 1st dies aus verwaltungsteehnisehen GrUnden nieht

moglieh, geniigt aueh eine Angabe fir aUe Jahre zusammen.)

Anzahl 2005:

Anzahl2006: 11
Anzahl 2007: /\

Anzahl2008:

Anzahl2009:

Gesamtzahl: z..

3. Wurden bei Ihrer Behorde seit dem Jahr 2005 Antrage auf Gewahrung von Leistungen

nach dem Opferentsehadigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schadigung

aufgrund einer Straftat nach ~ 238 StGB (Nachstellung) gestellt?

o Ja _ nem

4. Sofem hierfiir Antriige gestellt wurden, urn welehe Anzahl an Antragen handelt es sich

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehorde? (Auj3erst hilfreieh ware es, wenn Sie die

Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben IWnnten. 1st dies aus verwaltungsteehnisehen GrUnden nieht

moglieh, geniigt aueh eine Angabe fir aUe Jahre zusammen.)

Anzahl2005:

Anzahl 2006:

Anzahl2007:

Anzahl2008:

Anzahl 2009:

Gesamtzahl:

5. Wiirden Sie es aus opferentsehadigungsrechtlicher Sieht befiirworten, dass Mobbing und

Stalking bzw. Straftaten nach ~ 238 StGB vergleichbar dem ~ 1 Abs. 2 OEG einem

tatliehen Angriff gleiehgestellt werden?

o nem
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MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des 
Opferentschädigungsgesetz 

Fragebogen an die Versorgungsbehörden der Landratsämter in Baden-Württemberg 

Landratsamt: Schwarzwald-Baar-Kreis 

1. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Mobbings gestellt? 

 ja    nein 

2. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006: 1   Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl: 1 

3. Wurden bei Ihrer Behörde seit dem Jahr 2005 Anträge auf Gewährung von Leistungen 

nach dem Opferentschädigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schädigung 

aufgrund einer Straftat nach § 238 StGB (Nachstellung) gestellt? 

 ja    nein 

4. Sofern hierfür Anträge gestellt wurden, um welche Anzahl an Anträgen handelt es sich 

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehörde? (Äußerst hilfreich wäre es, wenn Sie die 
Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben könnten. Ist dies aus verwaltungstechnischen Gründen nicht 
möglich, genügt auch eine Angabe für alle Jahre zusammen.) 

Anzahl 2005:         Anzahl 2008:       

Anzahl 2006: 1   Anzahl 2009:       

Anzahl 2007:         Gesamtzahl: 1 

5. Würden Sie es aus opferentschädigungsrechtlicher Sicht befürworten, dass Mobbing und 

Stalking bzw. Straftaten nach § 238 StGB vergleichbar dem § 1 Abs. 2 OEG einem 

tätlichen Angriff gleichgestellt werden? 

 ja    nein 
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Hochschule fUr offentliche

III Verwaltung und Finanzen

'j! Ludwigsburg
University of Applied Sciences

MOBBING UND STALKING

Eine Untersuchung unter besonderer Berucksichtigung des

Opjerentschiidigungsgesetz

Fragebogen an die Versorgungsbehorden der Landratsamter in Baden- Wiirttemberg

Landratsamt: Waldshut

1. Wurden bei Ihrer Behorde seit dem Jahr 2005 Antrage auf Gewahrung von Leistungen

nach dem Opferentschadigungsgesetz wegen Mobbings gestellt?

D ja nem

2. Sofem hierrur Antrage gestellt wurden, urn welche Anzahl an Antragen handelt es sich

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehorde? (AufJerst hilfreieh ware es, wenn Sie die

Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben konnten. 1st dies aus verwaltungsteehnisehen Grunden nieht

moglieh, genugt aueh eine Angabe fur aile Jahre zusammen.)

Anzahl 2005:

Anzahl 2006:

Anzahl 2007:

Anzah12008:

Anzah12009:

Gesamtzahl:

3. Wurden bei Ihrer Behorde seit dem Jahr 2005 Antrage auf Gewahrung von Leistungen

nach dem Opferentschadigungsgesetz wegen Stalkings bzw. wegen einer Schadigung

aufgrund einer Straftat nach S 238 StGB (Nachstellung) gestellt?

D nem

4. Sofem hierrur Antrage gestellt wurden, urn welche Anzahl an Antragen handelt es sich

seit dem Jahr 2005 bei Ihrer Versorgungsbehorde? (AufJerst hilfreieh ware es, wenn Sie die

Antragszahlen pro Kalenderjahr angeben konnten. 1st dies aus verwaltungsteehnisehen Grunden nieht

moglieh, genugt aueh eine Angabe fur aile Jahre zusammen.)

Anzahl 2005: 1

Anzahl 2006:

Anzahl 2007:

Anzah12008: 1

Anzahl 2009:

Gesamtzahl: 2

5. Wiirden Sie es aus opferentschadigungsrechtlicher Sicht berurworten, dass Mobbing und

Stalking bzw. Straftaten nach S 238 StGB vergleichbar dem SlAbs. 2 OEG einem

tatlichen Angriff gleichgestellt werden?

D Ja
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